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Sachverhalt uhd Antrãge 

Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 82 107 687.4, die 
am 23. August 1982 unter Inanspruchnahme der Prioritàt aus 
der Voranineldung vom 11. September 1981 (DE 3 135 997) 
angemeldet worden war, ist am 30. Dezember 1986 das 
europäische Patent Nr. 74 519 auf der Grundlage von 4 
Ansprüchen erteilt worden. - 

Anspruch 1 lautete: 

"Verwendung von Ainmoniqmsu1f it als Hârter wãBriger 
Nelaminharziósungen, wie sie als Tränk- oder Bindeharze 
üblich sjnd." 

Die abhãngigen Ansprüche .2 bis 4 warenauf bevorzugte 
Ausführungsforinen des Hauptanspruchs gerichtet. 

Gegen die Erteilung des europãischen Patents hat die 
Einsprechende durch Telex vom 29. September 1987, 
schriftlich bestätigt am 1. Oktober 1987, Einspruch 
eingelegt und den Widerruf des Patents in vollem Umfang 
wegen mangeinder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit 
(Artikel 100 a) EPU) beantragt. Zur StUtze ihres 
Vorbringens hat sie u. a. auf folgende Dokumente 

) 	
(3) EP-A1-780 

(6) DE-B-1 469 504 

verwiesen. 

In der angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchs- 
abteilung festgestellt, daB das Patent mit dein am 
3. Oktober 1989 im Rahmen des Hilfsantrags eingereichten 
Anspruch 1 aufrechterhalten werden könne. Dieser Anspruch 
lautet: 
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"Verwendung von Ammoniumsuif it als Hárter waBriger 

Me].aminharzlôsungen, wie sie als Spanpiattenbinder oder 
Tránkharze für Schichtstoffbahnen üblich sind." 

In der angefochtenen Entscheidung wird zunáchst die 
Neuheit gegenüber der Lehre des Dokuments (6) anerkannt, 
die auf die Schrumpffestmachung von Textilien beschrãnkt 
sei. Die dafür verwendeten Melaminharzlôsungen unter-
scheiden sich von den Lôsungen für Spanpiattenbinder und 
Trãnkharze für Schichtstoffbahnen insbesondere durch eine 

viel geringere Konzentration. Was die erfinderische 

Tãtigkeit anbelange, sei Dokuinent (3) als nãchstliegenden 
Stand der Technik anzusehen; dort werde Dimethyl-
ethanolaminoniuinsulf it (DMEAS) 41s Barter eingesetzt. Der 

Ersatz dieser Verbindung durch Ammoniumsulfit (AS) gemã 

Streitpatent bewirke eine erhebliche Beschleunigung der 

Hãrtung; auBerdem gehe aus Dokuinent (6) eindeutig hervor, 
daB AS allein zur Hârtung von Melaminharzlôsungen nicht 
ausreiche. 

IV. 	Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 
unterlegene Einsprechende (Beschwerdeführerin) am 

18. Januar 1990 unter gleichzeitiger Entrichtung der 
vorgeschriebenen Gebuhr Beschwerde erhoben und hierzu am 
22. Márz 1990 eine Begründung eingereicht. 

In dieser Begrundung, einer weiteren Stellungnahme sowie 
in der mündlichen Verhandlung vom 18. April 1991 hat die 

Beschwerdefuhrerin zunãchst den Wortlaut des Anspruchs 1, 
insbesondere den Ausdruck "wie sie ... üblich sindtt, 

beanstandet. Wegen dieser zweideutigen Formulierung sei 

eine kiare Abgrenzung des Schutzbegehrens nicht gegeben; 

insbesondere stelle die beanspruchte Verwendung keine 
Beschrãnkung dar, soridern nur eine beispielhafte 

& 
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3 	 T 53/90 

Aufzãhlung von Verwendungsmôglichkeiten. Hinsichtlich der 
erfinderischen Tàtigkeit werde zwar die besondere Eignung 
von AS mi Streitpatent behauptet, aber nicht giaubhaft 
gemacht, denn beide Beispiele betreffen nicht die 
Herstellung von Spanpiatten, sondern lediglich 
Testversuche mit waSrigen Melaminharzlôsungen bis zuin 
Eintritt der Trübung und der Härtung. Ferner sei das 
wirksame Agens für die Hãrtung nicht AS als soiches, 
sondern die freigesetzte Sãure; da bei gleichen 
Gewichtsmengen der Sãureanteil im AS mehr als doppelt so 
hoch ist wie un DMEAS, sei eine schnellere Hãrtung zu 
erwarten. Der geltend geinachte Effekt sei somit nicht 
erfinderisch. 

V. 	In ihrer schriftlichen Stellungnahme und in der mündliôhen 
Verhandlung trat die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) 
diesen Ausführungen entgegen und wies zunächst bezuglicli 
der Frage der Neuheit auf die GrUnde der ângefochtenen ' 
Entscheidung hin. Sie erklärte sich jedoch bereit, den 
Harzgehalt in den Nelaminharzlösungen anzugeben; in diesem 
Sinne hat sie wãhrend der inündlichen Verhandlung einen 
neuen Anspruchssatz eingereicht, dessen Hauptanspruch auf 
die Verwendung von AS als Härter soicher inindestens 
50 %iger wàBriger Nelaininhárzlösungen, wie sie als 
Spanpiattenbinder oder Trânkharze für SOhichtstoffbahnen 
üblich sind, gerichtet war. 	 - 

- -Für die Frage.der erfnderischen Tàtigkeit sei nur die 
Tatsache entscheidend, daB durch den Einsatz von AS in 
vielen Fälleneine Hârtungsbeschleunigung erreicht werde, 
die weit über das zu erwartende AusmaB hináusgehe.Daruber 

• hinaus zeigen die Proben des Versuchsberichts, daB AS eine 
deutlich verininderte Vergilbungstendenz bei Kohienhydrat 
enthaltendemHarz besitze. 
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VI. 	Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu 
viderrufen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurück-

zuweisen oder, hilfsweise, die angefochtene Entscheidung 
aufzuheben und das Patent aufgrund der in der mündlichen 

Verhandlung überreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
Regel 64 EPU; sie 1st daherzulãssig. 

Hauptantrag 

Die Formulierung der Ansprüche 1 bis 4 ist in forineller 
Hinsicht nicht zu beanstanden (Art. 123 EPTS). 

Gegenüber der erteilten Fassung unterscheidet sich der 

geltende Anspruch 1 durch die Einfügung "Spanpiattenbinder 

oder Trãnkharze für Schichtstoffbahnen". Durch dieses 

Merkmal, das sich auf Seite 3, Absatz 2 der ursprünglichen 
Anmeldung stützt, wird der Verwendungszweck genauer 

angegeben, was eine Einschrãnkung des Schutzbereichs 

bedeutet. Was die abhãngigen Ansprüche 2 bis 4 anbelangt, 
so entsprechen sie den erteilten sowie den ursprunglichen 
Ansprüchen 2 bis 4. 

Dokument (6) bezieht sich auf ein Verfahren zurn Schrumpf-
festmachen von Textilgeweben mit einer wã8rigen Lósung 

oder Suspension von hãrtbaren Aininoplasten unter Zusatz 

von Reaktionsbeschleunigern, die aus einem synergistisch 

wirkenden Gemisch aus 0,1 bis 4 Gewichtsprozent einer 

Sãure mit einer Dissoziatjonskonstante von mehr als 10 -6 
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5 	 T53/90 

und 0,1 bis 4 Gewichtsprozent U. a. eines Ainnioniurnsalzes 
einer anorganischen Sãure, bezogen auf das Gewicht der 
Lösung, bestehen (Anspruch 1). Ais geeignete Salz-
komponente wird insbesondere AS genannt (Spaite 5, 
Zeile 23). Urn den .synergistischen Effekt genau zu 
untersuchen, wurden auch die Bestandteile dieser 
Reaktionsbeschieuniger, d. h. die Sàure und das Salz, 
einzein eingesetzt (Spalte 12, Zeilen 17 bis 30). Daraus 
ergibt sich, daB AS sôhon als Härter wäBriger Melaininharz-
lósungen verwendet worden ist, wenngleich nur 
versuchsweise und anscheinend ohne den irn Rahrnén von 
Dokurnent (6) angestrebten Erfolg. 

In Anbetracht dieser Ausiegung des Dokurnents (6), die 
seitens der Beschwerdegegnerin wãhrend der inündiichen 
Verhandiung nicht bestritten wurde, spitzt sich die Frage 
der Neuheit darauf zu, ob der Ausdruck "wie sie ais 
Spanpiattenbinder oder Tränkharze für Schichtstoffbahnen 
übiich sind" eine kiare Abgrenzungdes Schutzbegehrens und 
sornit ein neuheitsbegründendes Merkinal darstelit. 

Nach Meinung der Kanuner ist zunächstunkiar, weiche 
Bedeutung diesein Ausdruck zugelnessen werden soil, 
insbesondere ob er eine beispielhafte Aufzählung inöglicier 
Verwendungen von Melarninharziösungen odereine Abgrenzung 
gegenüber Meiarninharzlösunen für andere Verwendungen 
darsteilt; Irn ersten Fall hãtte er keine Bedeutung für das 
Schutzbegehren und kännte sogargestrichen werden;iin 
Hinblick auf die SchiuSfolgerung des zweitvorhergehenden 
Absatzes kännte dann aber die Neuheit für Anspruch 1 nicht 
anerkannt werden. un zweiten Fall ware nichtersichtiich, 
worin in Abwesenheit sonstiger technischer Merkrnaie die 
strukturelle Verschiedenheit der waBrigen Melaininharz-
iösungen für die angegebenen Verwendungen und andere 
Verwendungen gesehen werden soli, die eine prinzipiell 

02962 	 . 
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andere Härtung erfordern; deshaib ware der Gegenstand von 

Anspruch 1 des Hauptantrags auch in Falle der zweiten 

Auslegung nicht neu. 

Aus diesen Gründen ist dieser Anspruch 1 - gleich wie er 

ausgelegt wird - wegen mangeinder Neuheit nicht 
gewãhrbar. 

Hil fsantrag 

Der einzige Unterschied in Wortlaut dieses Anspruchssatzes 

gegenüber dem Anspruchssatz gemãB Hauptantrag betrif ft 

Anspruch 1, worin ein Harzgehalt von mindestens 50 % der 

wãBrigen MelamInharzlósungen aufgenonunén wurde. Dieses 

Merkinal befindet sich auf Seite 2, Zeilen 24/25 der 

erteilten Patentschrift bzw. Seite 3, Beispiel 1 der 

ursprunglichen Anineldung. Somit sind die Erfordernisse des 
Artikels 123 EPU erfüllt. 

Zur Durchführung des Verfahrens zum Schrumpffestmachen von 

Textilien geinãB Dokument (6) mit Aininoplasten wird dás 
Textilmnaterial zuerst mit einer wàSrigen Lãsung oder 
Suspension des Aininoplasts und des Katalysators 
imnprãgniert (Spalte 5, Zeile 64 bis Spalte 6, Zeile 7). Im 
ailgemeinen werden Aminoplast und Katalysator aus einemn 

Bad aufgebracht, wobei die Aufnahme an Aminoplast bei 1 

bis 15 %, bezogen auf das Trockengewicht, liegt; eskônnen 

jedoch auch etwas gr68ere Mengen aufgenomnmnen werden, wie 

in Beispiel 5, wo die Melamninkonzentration in Behandlungs-
bad 18 % betrãgt. Noch hôhere Konzentrationen sind dagegen 
nirgends erwãhnt. Daraus ergibt sich, daB sich der 

Gegenstand des Streitpatents gemnàB Hilfsantrag von dem 

gemãB dieser Entgegenhaltung durch eine erheblich hóhere 

Harzkonzentration unterscheidet. Infolgedessen kann die 

Neuheit aufgrund dieses Merkmnals anerkannt werden. 
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I 
	

1 
a 

I 

	

6. 	Es bleibt noch zu untersuchen, obder Gegenstand des 

Streitpatents auf erfinderischer Tãtigkeit beruht. 

	

6.1 	Das Streitpatent betrif ft die Hàrtung von wàJrigen 

Nelaminharziösungen, -die Harzgehalte von 50 Gew.-% und 

mehr besitzen..Ein ãhnhicher Gegenstand 1st bereits im 

Dokuinent (3) beschrieben, das die Kainmer wie die 

Einspruchsabteilung als den nächsten Stand der Technik 

ansieht; dort werden Iiuprãgnierharzläsungen mit einein 

Gehalt an Nelaininharz VOfl Ca. 50 Gew.-% mit schweflig-

sauren Saizen von primären, sekundãren oder tertiàren 

aliphatischen, cycloaliphatischen oder alicyclischen 

Alkyl- und Alkanolaminen, wie z. B. DMEAS, als latenten 

Härtern gehârtet (Anspruch 1 in Kombination mit 

Beispielen 1 bis 6, insbesondere Seite 7, Zeile 23). Dabei 

wird auf die vortei1haften Merkmale dieser Härter 

hingewiesen (Seite 2, Zeile 18 bis Seite 4, Zeile 13).- * 

Einerseits entfalten diese bei Raumtemperatur keine 

hârtungsbeschleunigende Wirkung, was sich auf die 

Lagerfähigkeit des Produkts und damit auf die Gebrauchs-

dauer der Iinprägnierflotte positiv auswirkt; andererseits 

werden die Eigenschaften der Fertigprodukte nicht 

nachteilig, z. B. durch Uberhãrtungserscheinungen wie 
Versprödung und RiBbildung, beeinfluBt. Trotz dieser 

Vorteile kann dieses Verfahren nicht für optimal gehalteñ 

werden, denn die Hârtung der wäBrigen Melaminharzlösungen 

erfolgt noch zu langsani und neigtzu einer Vergilbung der 

gehärtetenBeschichtung zu führen. 

Aufgrund dieser Unzulãnglichkeiten kann die dem - 

angefochtenen Patent zugrundeliegende Aufgabe darin 

gesehen werden, einen Härter vorzuschlagen, der eine 

raschere Hârtung ohne Vergilbungserscheinungen 
ermöglicht. 

02962 	 . . .1. • 
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Diese Aufgabe wird gemãB Anspruch 1 des Hilfsantrags durch 
die Verwendung von AS als Barter gelôst. 

6.2 	Die Beschwerdefuhrerin macht allerdings geltend, daB 
dieser Lôsungsvorschlag die oben genannte Aufgabe 
nicht tatsächlich lost, und zwar weder was die 
HArtungsgeschwindigkeit, noch was die Vergilbungstendenz 
betrif ft. 

6.2.1 Ohne die mit AS gegenüber DMEAS erzielten kürzeren 

Hârtungszeiten in den Beispielen des Streitpatents in 

Frage zu stellen, trãgt sie jedoch vor, daB eine 
Gegenüberstellung auf der Basis von gleichen Gewichts-

méngen nicht aussagekrãftig sei und daB es vielmehr auf 

die Menge an freigesetzter Sãure ankonune (Beschwerde-
begrundung, Seite 3, Absatz 3 bis Seite 4, Absatz2). Nun 
betrage der Anteil an schwefliger Sáure in AS rd. 71 %, 
wogegen er is Falle des DMEAS nur rd. 32 % ausmache; bei 
gleichen Gewichtsmengen enthalte AS sômit 2,2 mal so viel 
schweflige Sãure wie DNEAS. 

Wie aber die Beschwerdegegnerin in ihrer Stellungnahme vom 

27. Juli 1990 (Seite 3, Absâtze 2 bis 5) und in der 

mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat, belegen die 
Vergleichsdaten is Streitpatent, daB mit AS eine 

Hãrtungsbeschleunigung erreicht wird, die weit über das 

durch diesen Faktor 2,2 zu erwartende AusmaB hinausgeht. 
So wird nach Beispiel 2 für 0,4 % DMEAS eine Hártungszeit 
von 60 Minuten bei loose erzielt; bei Zugrundelegung des 
Faktors 2,2 ware für 0,4 % AS bei gleichen Bedingungen 
eine Hãrtungszeit von 27 Minuten zu erwarten; in 

Wirklichkeit wird mit AS eine Hãrtungszeit von 6 Minuten 

erzielt. Verkürzungen bei den Hãrtungszeiten, die weit 

S 
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über den Faktor 2,2 hinausgehen, sind gleicherweise dem 
Beispiel 1 zu entnehmen. So wird mit einer Hàrter-
konzentration von 0,4 % DMEAS eine Hãrtungszeit von 
120 Minuten erzielt; mit einer Härterkonzentration von 
0,4 % AS wird jedoch eine Hàrtungszeit Von 9 Minuten 
errreicht, was erheblich kürzer ist als die Zeit von 
54 Minuten, die aufgrund des Faktors 2,2 zu erwarten 
getesen ware. 

Daraus schlieSt die Kammer, daB die Verwendung von AS eine 
raschere Hãrtung bewirkt und daB somit die erste 
Teilaufgabe tatsãchlich gelóst wird. 

6.2.2 Zusammen mit der Erwiderung vOm 27. Juli 1990 hat die 
Beschwerdegegnerin ferner einenVersuchsbericht mit zwei 
Mustern eingereicht, die unter Verwendung einer 57 %igen 
Melaxninharzlósung und einer 25 %igen wãSrigen Lösung von 
AS (gemãB Streitpatent) bzw. einer Ca. 80 %igen wäBrigen 
Lôsung eines Geinisches von Ethanolamin, N-Methylethanol- 
amin und schwefliger Sâure . (geiuãB Dokument (3)) 
hergesteilt worden waren. Ein Vergleich der gehãrteteñ 
Beschichtungen dieser Muster zeigt, daB bei den zur 
Anwendung gekommenen PreBbedingungen das mit dem aus 
Dokuinent (3) bekannten Hãrtergemisch hergesteilte Muster 
eine deutliche Vergilbung aufweist. Obwohl die 
Beschwerdeführerin keine Erklärung.fur diesen Befund geben 
konnte und sogar einige .Zweifel hinsichtlich dieses 
Phänomens ãuBerte (Stellungnahnte 	2 1. Mãrz 1991, 

Seite3, Absätze 4 und 5), hat sie dieseErgebnisse nicht 
- z. B. mit einem  eigenen Versuchsbericht - widerlegt, so 
daB sich die Kammer nur auf den von der Beschwerdegegnerin 
geltend geinachten 5Vorteil stützen kann. 

AuBerdem geht aus den von der Beschwerdegegnerin im Rahinen 
ihres Versuchsberichts vorgelegten Daten hervor, daB im 
Falle des bekannten Härtergeinisches bei gleichschneller 

02962 
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Hártung wesentlich mehr schweflige Sáure benotigt wurde 
als in Falle des AS, was die grôfiere Wirksanikeit letzterer 
Verb indung bestätigt. 

6.2.3 Aus diesen Gründen schlie8t die Kainmer, daB durch 
Verwendung von AS die beiden oben genannten Teilaufgaben 
tatsãchlich gelôst werden und somit der Lösungsvorschlag 
gemãB Streitpatent eine Lôsung der bestehenden Aufgabe 
darstelit. 

6.3 	Ungeachtet der unter Punkt D der Beschwerdebegrundung 
vorgebrachten Argumente konnte Dokument (6) den Fachmann 
nicht zu diesem Lãsungsvorschlag anregen. 

Eirunal bezieht sich diese Entgegenhaltung, vie oben 
erwãhnt, aufein Verfahren zum Schrumpffestmachen von 
Textilien mit Aminoplasten, vobei letztere als hôchstens 
18 %ige wàBrige Lôsungen eingesetzt werden. Schon aus 
diesem Grund gab sie dem Fachmann keine Anregung, diese 
Lehre zur Lôsung einer technischen Aufgabe auf dem Gebiet 
der Trãnk- sowie Bindeharze heranzuziehen, wo für die 
Harzlösungen vesentlich höhere Feststoffgehalte 
erforderlich sind. 

Abgesehen von diesein Vorbehalt ist laut Dokument (6) die 
Verwendung von Saizen allein gar nicht vorgesehen. Nach 
dem Wortlaut des dortigen Anspruchs 1 enthãlt nâmlich der 
Reaktionsbeschleuniger ein synergistisch virkendes Geinisch 
aus einer Sãure und einem Salz, was den Einsatz der 
einzelnen Hãrter zumindest nicht nahelegt. Auch haben 
Routineversuche in Rahmen des dort beschriebenen 
Verfahrens gezeigt, daB in wesentlichen die nasse 
Fixierung nur an dem Stoff erfolgt, weicher mit der Lôsung 
behandelt wird, die beide Katalysatorkomponenten enthãlt, 
wodurch die synergistische Wirkung deutlich vird 
(Spalte 12, Zeilen 17 bis 30). 

02962 	 .../... 
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Mis diesen Grunden konnte die Verwendung des AS allein von 
der Lèhre des Dokuments (6) nicht nahegelegt werden. 

	

6.4 	Auch das Argument der Beschwerdeführerin (Stellungnahine 
vom 21. Mãrz 1991, Seite 3, Absãtze 1 und 2), daB die 
kürzeren Hãrtungszeiten mit AS gegenüber den mit 
aliphatischen Aminsaizen aufgrund theoretischer 
Uberlegungen durchaus erklãrbar seien, geht fehi. Vor 
allem geht es nicht daruin, ob die Ergebnisse erklärbar 
sind oder nicht, sondern ob sie am Prioritätsdatuin 
voraussehbar waren. Wie die Beschwerdegegnerin wãhrend der 
mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, kann auBerdem 
DMEAS nicht ohne weiteres mit einem aliphatischen Amin 
gleichgesetzt werden; aufgrund elnerseits der elektronen-
abstoBenden Wirkung der Methyigruppen und andererseits der 
elektronanziehenden Wirkung der Hydroxyigruppe liegt seine 
Basizitãt vielinehr nãherbei der von Ammoniak (pH=10,2 
bzw. 10,77 für 0,1 N wàBrige Lasungen). Die Tatsache, daB 
Aininsaize stabiler sind als die Saize des Aininoniaks und 
deshaib zu ihrer Zersetzung einer höheren Temperatur 
bedürfen, was ihre geringere Reaktivitãt als Hàrtungs-
beschieuniger für wäBrige Melaiuinharzlösungen erklären 
würde, ist auch deshaib unerheblich. 

	

6.5 	Ausdiesen Gründen wird der Gegenstand des Streitpatents 
gemâB Anspruch 1 des Hilfsantrags von den genannten 
Dokuinenten nicht nahegelegt, so daB èr auferfinderischer 
Tätigkeit beruht. 

	

7. 	Diese Uberlegungen gelten gleicherivaBen für die abhàngigen 
Ansprüche 2 bis 4,die auf besondere Ausgestaltungen der 
Verwendung von AS als Härter wâBriger Nelaminharz].ósungen 
gemâB Anspruch 1 gerichtet sind und von dessen Patent-
fàhigkeit getragen werden. 

02962 	 ... I... 



12 	T 53/90 

Entscheidungsformel 

AUS diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Der Hauptantrag wird zurückgewiesen. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der 
Auflage, das Patent aufgrund der in der mUndlichen 

Verhandlung Uberreichten neuen Unterlagen aufrecht- 
zuerhalten. 

Die Geschãftsstellenbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

i 	- 
E. Go gmar 	 Antony 
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